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»Es ist gewiss, dass wir in unserer
modernen Welt besser für unsere Kinder

sorgen können, als wir es jetzt tun. Es gibt
keine Entschuldigung dafür, den Kindern
eine gute Kindheit vorzuenthalten, in der

sie ihre Fähigkeiten voll entfalten können.«
Nelson Mandela (2009)

Zusammenfassung: Die Diskussion um Straftäter und Kri-
minalität konzentriert sich in der Öffentlichkeit – vielfach
auch in der Fachliteratur – auf das aktuelle Kriminalitäts-
geschehen, die begangenen Straftaten und die ausgespro-
chenen Sanktionen. Unberücksichtigt bleibt dabei oft die
hinsichtlich der Kriminalprävention ausgesprochen wich-
tige Frage, vor welchem Hintergrund sich das straffällige
Verhalten beim Täter entwickelt hat. Weiterhin bleiben
vor allem auch die Kollateralschäden einer Sanktion – et-
wa einer Inhaftierung – auf vorhandene Familienmitglie-
der, vor allem auch Kinder weitgehend unbeachtet. Es
wird ein kurzer Überblick gegeben über vorhandene For-
schungsergebnisse zu den Folgen von Freiheitsstrafen für
die Frauen und Kinder der Inhaftierten insbesondere aus
Deutschland und den USA. Bisherige Untersuchungen zei-
gen deutlich, dass die Inhaftierung eines Elternteils, vor
allem der Mutter, in aller Regel sehr negative Auswirkun-
gen auf die Sozialisation der Kinder hat, vor allem etwa
auch zu einer delinquenten kindlichen Entwicklung bei-
tragen kann. Hierbei ist zu beachten, dass Inhaftierte weit-
gehend aus benachteiligten sozialen Verhältnissen kom-
men, vielfach ein breites Muster von Verhaltensproblemen
wie Gewalt oder Substanzmissbrauch zeigen, was mit zu
einer Weitergabe des abweichenden Verhaltens an die
nächste Generation beiträgt.

Schlüsselwörter: Diskussion von Straffälligkeit, Hinter-
grund straffälligen Verhaltens, Frauen und Kinder von

Straftätern, negative Effekte einer Inhaftierung, Weiterga-
be von Straffälligkeit an die nächste Generation

Abstract: In public discussions and often also in scientific
literature, the debate on offenders and crime primarily fo-
cuses on the current crime, the crimes committed in the
past, and the sanctions imposed. However, very important
questions about what led the perpetrator to go down this
criminal path are, by and large, ignored. Furthermore, the
collateral damage of sanctions, especially imprisonment,
on family members (in particular children) is largely dis-
regarded. This article provides an overview of existing re-
search results (primarily from Germany and the USA) on
the consequences of custodial sentences for female part-
ners and children of male detainees. Previous studies have
clearly shown that the detention of a parent, especially the
mother, generally has extremely negative effects on the
socialisation of affected children, and that this can conse-
quently lead to delinquency. In addition, it should be not-
ed that detainees invariably come from disadvantaged so-
cial circumstances, which further contributes to the cross-
generational transmission of deviant behaviour.

Keywords: Discussion of criminal behaviour, background
of crime, female partners and children of offenders, nega-
tive effects of incarceration, transmission of crime to next
generation

1 Einleitung

Der Diskurs zu Straffälligkeit bezieht sich sowohl in den
Medien als auch der Fachliteratur weitgehend auf began-
gene (schwere) Straftaten, den entstandenen Schaden und
die ausgesprochenen Sanktionen. Weniger erörtert wird
vor allem in der Öffentlichkeit etwa die gerade auch hin-
sichtlich Kriminalprävention zentrale Frage, welche Um-
stände beim Täter zur Entwicklung seines straffälligen
Verhaltens beigetragen haben, obwohl die kriminologi-
sche Forschung hierzu seit Jahren wesentliche Ergebnisse
vorgelegt hat (Blokland & Newbeerta 2005; Healy 2012).
Ebenso wird weniger diskutiert, welche Folgen etwa eine
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ausgesprochene Sanktion, vor allem eine Inhaftierung, für
Angehörige des Täters haben, etwa seine eigene Familie
und vorhandene Kinder. Auch hierzu liegen inzwischen
allerdings aussagekräftige kriminologische Forschungs-
ergebnisse vor (vgl. Thiele 2016).

Eine differenzierte Darstellung der Hintergründe der
Entwicklung eines Straftäters würde die politisch relevan-
te Frage aufwerfen, welche Rolle die gesellschaftlichen
Bedingungen, unter denen er aufgewachsen ist, hinsicht-
lich seiner kriminellen Entwicklung gespielt haben (vgl.
Ramsbrock 2020). Das »Schicksal« des Täters, seine in der
Regel ungünstigen Lebensbedingungen, könnten zum
Verständnis seines straffälligen Verhaltens beitragen und
vor allem auch Hinweise für wirksame Präventionsmaß-
nahmen geben (Kury 1979). Auch eine Diskussion der Aus-
wirkungen einer Inhaftierung auf die eigene Familie, vor
allem etwa auch vorhandene Kinder, würde einen kriti-
schen Blick auf Freiheitsstrafen und eventuelle Kollateral-
schäden werfen. Das Eintreten für harte Sanktionen, etwa
lange Freiheitsstrafen, würde unter kriminalpolitischen
Gesichtspunkten fragwürdiger.

So betont etwa Cunningham (2001, 35) zu Recht: »The
purpose of a prison sentence is to punish offenders, not
their children.« Allerdings offenbart nach Walter (1999,
132) bereits ein kurzer Blick auf die Angehörigen von Ge-
fangenen, »dass der Anspruch einer gezielten Bestrafung
des für schuldig befundenen Delinquenten in der Strafpra-
xis nicht eingelöst wird, ... dass das initiierte Übel der Stra-
fe ›streut‹ und vielleicht unschuldige Angehörige härter
trifft als den ausgemachten Verbrecher«.

Die zurückhaltende Diskussion von entsprechenden
Kollateralschäden einer Freiheitsstrafe wird auch dadurch
gefördert, dass gerade das Thema Inhaftierung eines Fami-
lienangehörigen von den betroffenen Familien selbst in al-
ler Regel möglichst verheimlicht wird, um Stigmatisie-
rungstendenzen, gerade auch gegenüber Kindern, mög-
lichst zu entgehen. Die betroffenen Familien sind selbst
daran interessiert, dass diese Umstände nicht an die Öf-
fentlichkeit gelangen. Das trägt mit dazu bei, dass über die
betroffenen Kinder wenig bekannt ist, obwohl deren Zahl
erheblich ist, gerade in den USAmit der dort vorherrschen-
den Sanktionspolitik und der enorm hohen – weltweit
höchsten – Inhaftierungsrate. »The children of parents in-
volved in the criminal justice systemhave no voice because
they are invisible to the larger society«, Cunningham (2001)
spricht von »forgotten families« (Reed & Reed 1997, 152).

Nach Artikel 9 der UN-Kinderrechtskonvention
(UNICEF 1989) darf ein Kind möglichst nicht gegen den
Willen seiner Eltern von diesen getrennt werden, nur
wenn dies zum Wohle des Kindes erforderlich ist. Nach
Absatz (3) haben die Vertragsstaaten das Recht des Kin-

des, das von einem oder beiden Elternteilen getrennt ist,
zu achten, »regelmäßige persönliche Beziehungen und
unmittelbare Kontakte zu beiden Elternteilen zu pflegen,
soweit dies nicht demWohl des Kindes widerspricht« (Fei-
ge 2019a). Die Familie spielt in der Gesellschaft zu Recht
eine gewichtige Rolle. Artikel 6 des Grundgesetzes betont
die besondere Verantwortung des Staates für ihren Schutz.
Im Strafvollzug allerdings, »und hier besonders im Voll-
zug der langjährigen Freiheitsstrafe, wird der Staat nun
aber offensichtlich gerade in ehestörender, wenn nicht so-
gar ehezerstörender Weise tätig« (Neibecker 1984, 335).
Wie Ebbers (1993, 49) betont, wird »der im Grundgesetz
verankerte besondere Schutz für Ehe und Familie (GG
Art. 6) den täterorientierten Prämissen der Rechts- und
Vollzugspraxis untergeordnet«.

Sowohl in der öffentlichen Diskussion als auch in der
(kriminologischen) Forschung ist die Thematik Familien-
angehörige von Inhaftierten weitgehend vernachlässigt,
erst in den letzten Jahren wurden zunehmend einschlägi-
ge Untersuchungen durchgeführt. Nach dem Deutschen
Institut für Menschenrechte (2017, 81) sind Untersuchun-
gen über die Auswirkungen der Inhaftierung eines Eltern-
teils auf die betroffenen Kinder in Europa seit 2001 ver-
mehrt Gegenstand der Forschung (Besemer u. a. 2019, 65).
Flynn & Eriksson (2017, 437) betonen: »Albeit children of
prisoners can be severely affected by parental incarcerati-
on, criminological research has only recently started tak-
ing an interest in their experiences.« Im Folgenden sollen
wesentliche Forschungsergebnisse zu der Thematik im
deutschen und internationalen Bereich kurz dargestellt
und diskutiert werden.

2 Die Diskussion in Deutschland

Die punitiven Einstellungen in der Bevölkerung haben
sich in den letzten Jahren vor dem Hintergrund des Er-
lebens zunehmender Probleme in der Gesellschaft, etwa in
Zusammenhang mit der gestiegenen Zahl von Immigran-
ten, aber auch einer zunehmend erlebten Komplexität der
Lebensgestaltung und einem abnehmenden Vertrauen in
die Politik, anstehende Probleme lösen zu können, ver-
schärft (Kury & Redo 2018; Unzicker 2019). Nach Calmbach
u. a. (2020, 566) verstärkt der Ernst der Lage und die »Un-
übersichtlichkeit der Verhältnisse in der Welt« den Trend
eines »Regrounding«, der Sehnsucht nach Zugehörigkeit,
Halt und Orientierung, was zu einer Renaissance klassi-
scher Tugenden wie Anstand, Treue und Ordnung bei Ju-
gendlichen beigetragen habe.

Von politischer Seite werden Forderungen nach härte-
ren Strafen vielfach auch genutzt, um die Zustimmung der
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Wähler zu erreichen. So forderte etwa die CSU-Landes-
gruppe im Deutschen Bundestag (2020, 4) auf ihrer Klau-
surtagung Anfang Januar 2020 bei schweren Straftaten ei-
ne Herabsetzung des Strafmündigkeitsalters auf unter
14 Jahre. Die kriminologische Forschung zeigt dagegen
seit Jahrzehnten überzeugend, dass durch eine Verschär-
fung von Kriminalsanktionen kaum eine Reduzierung von
Straftaten in einer Gesellschaft zu erreichen ist (vgl. Kury
& Shea 2011; Dölling u. a. 2011). Gerade bei Jugendlichen
und vor allem Kindern sind vielmehr Hilfe und erzieheri-
sche Maßnahmen angebracht.

Politiker sind, vielfach vor dem Hintergrund eigener
Unkenntnis einschlägiger kriminologischer Forschungs-
ergebnisse, aber vor allem vor dem Hintergrund ihres pri-
mären Interesses, (wieder-)gewählt zu werden, wenig be-
reit, vorrangig kriminalpräventiv weiterführende und auf
Hilfe für die Betroffenen konzentrierte Entscheidungen zu
treffen (Kury & Schüßler 2019). Mit einem Einsatz für einen
konstruktiveren Strafvollzug und einer Unterstützung von
Angehörigen Inhaftierter lassen sich kaumWahlen gewin-
nen. Familienangehörige von Inhaftierten, die vielfach so-
zial unterprivilegierten Gruppen angehören und keine
Lobby haben, sich – um Stigmatisierungen zu vermeiden –
auch eher im Hintergrund halten, wurden lange auch in
der kriminologischen Forschung wenig beachtet. Erst in
den letzten Jahren hat sich die Zahl der Studien, insbeson-
dere im internationalen Bereich, den USA und Großbritan-
nien, inzwischen erhöht (Besemer u. a. 2019, 65). Auch in
Deutschland wird für Betroffene mehr und mehr Beratung
und Unterstützung angeboten (Clephas & Althoff 2003,
279; Thiele 2016; Bundesarbeitsgemeinschaft für Straffäl-
ligenhilfe e. V. 2020).

Dass eine solche Unterstützung dringend erforderlich
ist, zeigt etwa auch die internationale Studie zu den Aus-
wirkungen der Inhaftierung eines Elternteils auf die Kin-
der, die COPING-Untersuchung (Jones 2013). Hier wurden
auch vergleichbare Daten für Deutschland erhoben. Die
hier befragten und teilweise interviewten 145 Kinder im
Alter von 7 bis 17 Jahren äußerten eine massive Belastung
aufgrund der Inhaftierung eines Elternteils. Es wurde ent-
sprechend ein erhöhtes Risiko für psychische Erkrankun-
gen festgestellt. Die Kinder nannten in ihrer Situation vor
allem einen regelmäßigen Kontakt zu dem inhaftierten El-
ternteil als hilfreich (Bieganski u. a. 2013, 9).

Kern (2002) befragte in ihrer Studie Frauen inhaftierter
männlicher Partner zu den Auswirkungen auf sie und vor-
handene Kinder (vgl. auch Kury & Kern 2003 a; 2003b).
Über die Hälfte der Frauen wurde von der Inhaftierung des
Partners vollkommen überrascht, ihre Lebenssituation ver-
änderte sich plötzlich und gravierend, ebenso die der Kin-
der, wobei diese den Geschehnissen noch wesentlich hilf-

loser ausgesetzt sind als die erwachsenen Frauen (Justiz-
vollzugsanstalt für Frauen in Vechta, o.J.). Nach Turney
(2014, 1628) beeinflusst die Inhaftierung des Vaters auch
dieBeziehung zwischenMutter undKind, etwaderenErzie-
hungsverhalten, da sie nun die gesamte Verantwortung
trägt. Eine zentrale Frage für die Mütter vor allem kleinerer
Kinder war, wieweit diese über die Inhaftierung des Vaters
überhaupt informiert werden sollen, oder ihnen etwa ge-
sagtwerden soll, derVater könnedeshalbnicht nachHause
kommen, weil er viel Arbeit habe und deshalb dauerhaft in
der »Firma« bleibenmüsse (vgl. Cocon e. V. Freiburg 2020).

Busch u. a. (1987) schätzen, dass in den 1980er Jahren
in Deutschland ca. 50.000 Kinder und Jugendliche von
der Inhaftierung eines Elternteils betroffen waren. Nach
Schätzungen des Deutschen Instituts für Menschenrechte
(2017, 80) haben rund 64.000 Gefangene minderjährige
Kinder. Thiele (2016, 49) schätzt allein für das Bundesland
Baden-Württemberg, dass jährlich bis zu 10.000 Kinder
von der Inhaftierung eines Elternteils betroffen sind (Zwö-
nitzer u. a. 2013, 329; siehe auch Goll u. a. 2012, 16; Becker
2012, 9). Der Autor (Thiele 2016, 49) betont in diesem Zu-
sammenhang zu Recht:

»Die Außenwirkung der Inhaftierung auf Angehörige ist nicht
nur ein bloßes Randphänomen des Strafvollzugs, sondern von
hoher Bedeutung. Nicht nur Ehe und Eheschutz, sondern auch
Familie und deren Schutz sind für die Ausgestaltung des Straf-
vollzugs daher nicht nur von theoretischer, sondern auch von
praktischer Relevanz.«

Kinder müssen ins Gefängnis, wenn sie ihren Vater oder
die Mutter sehen wollen (Bieganski u. a. 2013, 4; Döbber
2020). Feige (2019a, 9 f.) hebt hervor, dass es in Deutsch-
land keine amtlich erhobenen Daten zur Zahl der Kinder
Inhaftierter gebe, was darauf hinweist, dass solche Infor-
mationen politisch nicht als besonders wichtig eingestuft
werden. Deutschlandweit seien zum Stichtag 31.03.2017
insgesamt 181 Justizvollzugsanstalten mit 64.193 Inhaftier-
ten gemeldet gewesen, davon 5–6 % Frauen. Nach Döbber
(2020) gibt es EU-weit rund 800.000 Kinder, bei denen
mindestens ein Elternteil inhaftiert ist. 25 % der betroffe-
nen Kinder seien auffällig psychisch belastet, reagierten
oft verstört und verwirrt, besonders zu Beginn der Inhaf-
tierung. Ältere Kinder leiden häufiger an Essstörungen,
Drogenabhängigkeit und werden vermehrt selbst straffäl-
lig (vgl. auch Kury 1979). Ein guter Kontakt zu den inhaf-
tierten Eltern sei ausschlaggebend für die Belastbarkeit
der Kinder, wobei die vielfach eingeschränkten Besuchs-
möglichkeiten ein Problem darstellten. Hierbei ist zu be-
achten, dass die Inhaftierung eines Elternteils in der Regel
nur einer von mehreren Belastungsfaktoren darstellt –
und nicht in allen Fällen. Vielfach hatten inhaftierte Väter
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einerseits schon vor der Inhaftierung keinen Kontakt mehr
zu ihren Kindern, lebten nicht mit diesen zusammen, an-
dererseits kommen für die Kinder meist weitere Belas-
tungsfaktoren hinzu wie mangelnde Unterstützung, Anlei-
tung und Kontrolle aufgrund familiärer Probleme, Armut,
ungünstige Wohnbedingungen, Alkohol/Drogen in der
Familie oder soziale Isolierung.

Vor allem wenn der Vater inhaftiert wurde – was
meistens der Fall ist –, kommt es in aller Regel neben dem
Verlust sozialer Bindungen zusätzlich zu einer finanziel-
len Schlechterstellung der Familie (Busch 1989, 134). Ro-
bertson u. a. (2016, 206) betonen, dass es für manche Kin-
der auch eine Erleichterung sein könne, wenn ein Eltern-
teil – etwa ein missbräuchlicher Vater – aus der Familie
entfernt wird. Die Forschung zeige allerdings deutlich,
dass dies eher die Ausnahme ist, »that most children suf-
fer following parental imprisonment«. Bei der Inhaftie-
rung des Vaters fehlt gerade für männliche Kinder und Ju-
gendliche auch die zentrale Identifikationsfigur.

Römer (1967, 37) fand in seiner Untersuchung, dass
ein Großteil der betroffenen Kinder unter Anfeindungen
litt, die ihnen durch Nachbarn, vor allem auch anderen
Kindern, entgegengebracht wurden. Die spätere Straffäl-
ligkeit der eigenen Kinder kann nach den Resultaten des
Autors zu einem erheblichen Teil auf Stigmatisierungen
durch die Umwelt zurückgeführt werden (vgl. Condry
2007). Eltern von Gefangenen werden in der Öffentlichkeit
vielfach als schlechte Eltern eingestuft, »inmate mothers
are not only seen to offend against society, but also
against their role as mothers« (Cunningham 2001, 37; Far-
rell 1998). Beichner & Hagemann (2016, 85) betonen, dass
die Inhaftierung der Mutter erheblich negativere Effekte
auf die Kinder oder Jugendlichen hat als die des Vaters, sie
sprechen von »detrimental effects of mothers’ incarcerati-
on on children«. Nach Walter (1999, 133) ist die »verbreite-
te Auffassung, dass die Familie gleichsam selbst daran
schuld sei, wenn sie einen kriminellen Elternteil aufweise,
unhaltbar«, das sei eine Form von »Sippenhaft«.

Wildeman u. a. (2017, 8) fanden, dass die Inhaftierung
eines Elternteils sich negativ selbst auf das Verhalten der
Lehrer gegenüber den betroffenen Schülern auswirken
kann. Familienangehörige von Inhaftierten spielen so-
wohl in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit als auch der
Politik keine Rolle. Die Ursachen für ihr Schicksal werden
ihnen in einer vorwiegend kapitalistisch orientierten Ge-
sellschaft, wo jeder »selbst Schmied seines Glückes ist«,
weitgehend selbst zugeschrieben.

ZuRechtwird in der Literatur immerwieder darauf hin-
gewiesen, dass gerade Bindungen an die Familie auch bei
der Wiedereingliederung von aus dem Strafvollzug entlas-
senen Tätern eine große Rolle spielen (Hermes 2011). So

konnten Holt & Miller (1972) einen positiven Effekt von Be-
suchen von Inhaftierten auf deren Rückfallquote nachwei-
sen. Die Rückfallquote fällt deutlich niedriger aus, wenn
eine Rückkehr zum Ehepartner erfolgt (20 % vs. 47,9 %).
Mitchell u. a. (2016) fanden in ihrer Metaanalyse zur rück-
fallpräventiven Wirkung von Besuchen von Gefangenen in
Haft, dass diejenigen, die besucht wurden, nach ihrer Ent-
lassung 26 %weniger Rückfälle zeigten. Vor allemBesuche
ca. ein Jahr vor Haftentlassung hatten eine positive Wir-
kung, hier ging der Rückfall innerhalb eines Jahres nach
Entlassungum53 %zurück.Dasweistgleichzeitigaufeinen
enormen finanziellenEinspareffekthin,wennmanetwabe-
rücksichtigt, dass die Freiheitsstrafe die teuerste Kriminal-
sanktion darstellt (Kury 2020; vgl. auch Smith 2014). Eine
Reduzierung der Zahl der Inhaftierten würde erhebliche fi-
nanzielle Mittel freigeben, die wirksamer für Alternativen
ausgegeben werden könnten. Beispiele aus dem Ausland
liefern hier erfolgreiche Konzepte, so etwa das Familien-
haus Engelsborg im Einzugsbereich von Kopenhagen, in
welchemdieBedürfnisse derKinder von Inhaftierten inden
Mittelpunkt gestellt werden (Bundesarbeitsgemeinschaft
Straffälligenhilfe e. V. 2013; vgl. auch Thiele 2016).

In den letzten Jahrzehnten wurden in Deutschland
weitere Programme zur Unterstützung von Angehörigen
von Inhaftierten eingerichtet, wenngleich teilweise noch
erhebliche Lücken bestehen, vielfach auch eine gesicherte
finanzielle Unterstützung fehlt. So bietet etwa Caritas
Deutschland (2013) umfangreiche und konkrete Hilfe für
Häftlinge und Angehörige an, auch nach einer Entlassung
(vgl. auch Caritas Deutschland 2018). Zu Recht wird etwa
von der UNO auch auf Rechte der Kinder Inhaftierter hin-
gewiesen (Committee on the Rights of the Child 2011; Bun-
desarbeitsgemeinschaft für Straffälligenhilfe e. V. 2011).
Die Bundesarbeitsgemeinschaft für Straffälligenhilfe e. V.
(2020) verweist unter dem Stichwort »Familie/Kinder« auf
195 Einrichtungen in Deutschland, die konkrete Hilfe und
Unterstützung anbieten (vgl. auch Caritas Deutschland
2013; 2018).

Deutlich wird in dem Zusammenhang allerdings auch
eine unterschiedliche Bereitschaft in den einzelnen Bun-
desländern, den Strafvollzug für Familienkontakte zu öff-
nen. Seit der Föderalismusreform 2006 ist die nötige ge-
setzliche Grundlage für den Strafvollzug in entsprechen-
den landesgesetzlichen Regelungen festgeschrieben. Wie
etwa Thiele (2016, 28 f.) betont, weichen die landesgesetz-
lichen Regelungen nicht von der Zielsetzung der Resozia-
lisierung der Inhaftierten ab. Allerdings seien die »Voll-
zugsziele in einigen Bundesländern neu ausgerichtet«.
Problematisch im Zusammenhang mit der Bedeutung der
Resozialisierung sei
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»die Tendenz einiger Bundesländer, das Resozialisierungsziel
einfachgesetzlich als bloße Aufgabe zu deklarieren, daneben an-
dere gleichrangige oder gar höherrangige Ziele zu definieren. Es
besteht hier die Befürchtung, dass die Vollzugsgestaltung ten-
denziell negativ beeinflusst wird. Die Gleichrangigkeit von Reso-
zialisierung und Schutz der Allgemeinheit birgt die Gefahr, dass
in allen praktischen Entscheidungen in Bereichen des Strafvoll-
zugs, in demWiedereingliederungs- und Sicherheitsaspekte kol-
lidieren, stets zu Lasten der Resozialisierung entschieden wird«
(Thiele 2016, 44).

Das gilt insbesondere in Zeiten einer zunehmenden puni-
tiven Einstellung in der Öffentlichkeit.

So wird etwa im Gesetz über den Vollzug der Freiheits-
strafe in Schleswig-Holstein – Landesstrafvollzugsgesetz
vom 21.07.2016 in § 8 (»Vollzugs- und Eingliederungspla-
nung«) (5) bestimmt: »An der Eingliederung mitwirkende
Personen und Einrichtungen außerhalb des Vollzuges so-
wie unmittelbar betroffene Familienmitglieder sind nach
Möglichkeit in die Planung einzubeziehen.« In § 24 (»Fa-
milienunterstützende Maßnahmen«) wird extra betont,
dass die Beziehung der Gefangenen zu ihren minderjäh-
rigen Kindern besonders gepflegt werden soll. Nach § 41
ist der Verkehr mit der Außenwelt zu fördern, und § 42 hält
fest, die Gesamtdauer von Besuchen »beträgt mindestens
zwei Stunden im Monat«, wobei Besuche von Angehöri-
gen besonders zu unterstützen seien, die Gesamtdauer er-
höht sich hierfür um weitere zwei Stunden, ferner: »Bei
Besuchen von minderjährigen Kindern der Gefangenen
erhöht sich die Gesamtdauer um weitere zwei Stunden.«
Das Sächsische Strafvollzugsgesetz (SächsStVollzG) vom
16.05.2013 hält in § 26 (»Besuch«) (1) fest: »Die Gefange-
nen dürfen im Monat vier Stunden Besuch empfangen.«
Weiterhin wird betont, der Anstaltsleiter kann längere Be-
suchszeiten vorsehen. Besuche von Angehörigen sind be-
sonders zu unterstützen, auch mehrstündige unbeaufsich-
tigte Besuche können genehmigt werden. Demgegenüber
betont das Gesetzbuch über den Justizvollzug in Baden-
Württemberg vom 10.11.2009 in § 19 (»Pflege sozialer Be-
ziehungen«): die Gesamtdauer von Besuchen betrage min-
destens eine Stunde im Monat. Nach Absatz (3) sollen Be-
suche zugelassen werden, »wenn sie die Behandlung oder
Eingliederung der Gefangenen fördern ...«. § 87 regelt die
»Zusammenarbeit mit Dritten bei Entlassungen«. Erwähnt
wird die Bewährungshilfe, auch hinsichtlich einer »Ent-
lassungsvorbereitung« nach § 89 wird der Familie kein be-
sonderer Stellenwert eingeräumt.

Hierbei ist vor allem zu beachten, dass die Tren-
nung zwischen Inhaftierten und Familie insbesondere
auch durch die Einrichtung großzügiger Besuchsmög-
lichkeiten für die Angehörigen in den Haftanstalten und
die Unterstützung solcher Besuche gemildert werden

kann, mit positiven Auswirkungen auf die Angehörigen,
die Inhaftierten und deren Integration in die Gesellschaft.
Eine Befragung von deutschen Justizvollzugsanstalten
zeigte,

»dass Angebote und Sensibilität für die Rechte und Bedürfnisse
von Kindern innerhalb der JVAs in vielfältiger Art und Weise
existieren, aber keineswegs als verlässliche Struktur für alle Kin-
der in jeder JVA« (Feige 2019 b, 34; Thiele 2016).

Die Analyse von Feige (2019b, 9) macht deutlich, dass die
Möglichkeiten für Kinder, ihre inhaftierten Eltern zu be-
suchen, deutschlandweit sehr unterschiedlich sind. Sie
werden »vorrangig als Recht des inhaftierten Elternteils
betrachtet und sind nur selten an den Bedürfnissen oder
gar Rechten der besuchenden Kinder ausgerichtet.« Die
Mindestbesuchszeit variiert auch nach dieser Analyse
stark zwischen den Bundesländern, reicht in den einzel-
nen Anstalten etwa von monatlich einer bis zu vier Stun-
den. Die Ergebnisse der Befragung des Deutschen Instituts
für Menschenrechte von 2017 von 173 Vollzugsanstalten
im Bundesgebiet zeige, dass in 4,8 % der Anstalten die
Höchstbesuchszeit für Kinder monatlich bei einer Stunde
liege, in 9,6 % bei zwei Stunden, in 12,0 % bei drei und in
24,1 % bei vier Stunden (Feige 2019 b, 23). 32,5 % der An-
stalten ermöglichen monatlich höchstens bis zu drei Be-
suche (Feige 2019 b, 25). Was die kindgerechte Gestaltung
der Besuchsräume betrifft, wurden 50,6 % als eher nicht
und 20,5 % als gar nicht kindgerecht eingestuft (Feige
2019 b, 28). Lediglich 19,3 % der Anstalten haben eine Kin-
der- oder Familienbeauftragte, die sich speziell um die Be-
lange von Kindern von Inhaftierten kümmert. Nach den
Ergebnissen der COPING-Studie von 2012 ist bei dieser
Problematik die vorhandene »strukturelle Trennung von
Justiz und sozialem Hilfenetzwerk (...) laut Fachpersonal
eines der größten Probleme« (Feige 2019 b, 35).

Auch die praktische Umsetzung der gesetzlichen Re-
gelungen variiert in Abhängigkeit von der entscheidenden
Behörde deutlich zwischen den einzelnen Anstalten. Vor
dem Hintergrund der wachsenden Erkenntnis, dass ein
»regelmäßiger, qualitativ hochwertiger Kontakt mit dem
inhaftierten Elternteil betroffenen Kindern helfen kann,
ihre Entwicklung und Resilienz zu fördern« (Feige 2019 b,
10), hat das Ministerkomitee des Europarats eine Liste von
Empfehlungen zur Stärkung der Rechte der Kinder inhaf-
tierter Eltern verabschiedet (Feige 2019 b, 16 ff.). Feige be-
tont in diesem Zusammenhang:

»Das Recht des Kindes auf Umgang mit seinen Eltern wie auch
das pflichtgebundene Recht der Eltern auf Umgang mit ihrem
Kind hat auf deutscher, europäischer und internationaler Ebene
einen hohen Stellenwert. Der Kontakt zu ihren Eltern ist ein
Grund- und Menschenrecht der Kinder, auch dann, wenn sich
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ihre Eltern in Haft befinden. Dies hat der für die Überwachung
der Umsetzung der UN-KRK zuständige UN-Ausschuss in Genf
ausdrücklich betont« (Feige 2019 b, 20).

Auch das europäische Netzwerk »Children of Prisoners
Europe – COPE« hat in seiner Kampagne »Not my crime –
still my sentence« sich entsprechend an politische Verant-
wortungsträger gerichtet.

In einigen Vollzugsanstalten für Frauen besteht die
Möglichkeit, dass Babys bzw. Kleinkinder mit ihren Müt-
tern gemeinsam in Haft untergebracht werden, um so eine
Trennung zu vermeiden – eine nicht unumstrittene Praxis.
Die Paragraphen 80 und 142 Strafvollzugsgesetz (StVollzG)
regeln die Unterbringung von Kindern in der Haftanstalt
ihrer Mütter (Bereswill & Hellwig 2012, 186). Nach § 80
StVollzG kann das Kind einer Gefangenen, wenn es noch
nicht schulpflichtig ist, in der Vollzugsanstalt der Mutter
untergebracht werden, »wenn dies seinem Wohle ent-
spricht«. Dadurch sollen SchädenbeimKindmöglichst ver-
miedenunddieVerantwortungderMutter gestärktwerden.
Nach § 142StVollzG sollen inAnstalten für Frauen»Einrich-
tungen vorgesehen werden, in denen Mütter mit ihren Kin-
dern untergebracht werden können«. Nach Calliess & Mül-
ler-Dietz (2000, 694) soll durch die Vorschrift die Möglich-
keit geschaffen werden,

»dass Kinder von ihren Müttern nicht getrennt werdenmüssen ...
Die gleichen Möglichkeiten müssen unter dem Gesichtspunkt
von Art. 3 GG allerdings auch für Väter in den Fällen geschaffen
werden, in denen diese und nicht die Mütter die geeigneten So-
zialisationspersonen sind. Denn nach den Ergebnissen der So-
zialisationsforschung ist nicht ein gleichsam naturwüchsig ver-
standenes Mutter-Kind-Verhältnis für eine gelingende Sozialisa-
tion erforderlich, sondern die intensive fürsorgliche Beziehung
zu einer Kontaktperson überhaupt, die genauso wie die Mutter
auch der Vater sein kann.«

Inzwischen sind Mutter-Kind-Stationen in den einzelnen
Landesstrafvollzugsgesetzen geregelt.

Insgesamt haben 13 deutsche Haftanstalten entspre-
chende Abteilungen für Frauen mit Babys bzw. Kleinkin-
dern (Siebert 2018). Die Dauer des Zusammenlebens in
Haft ist in den Vollzugsanstalten unterschiedlich geregelt
(vgl. auch Döbber 2020). Kaiser u. a. (1992, 329) betonten,
dass ungeachtet von Kritik die Einrichtung von Mutter-
Kind-Stationen in Frauenanstalten zu begrüßen sei, da die
Trennung des Kindes von der Mutter oft schädlicher sei als
ein Aufwachsen in einem Gefängnis-Kinderheim. Nach
Walter (1999, 134) erscheine es dagegen notwendig,

»Alternativen zu erkunden, bei denen nicht Mutter und Kind in-
haftiert, sondern beide in Freiheit belassen werden ... Gerade in
der ersten Lebensphase, in der Mutter und Kind besonders eng

aufeinander bezogen sind, kann man zwischen dem Wohl der
Mutter und dem des Kindes kaum unterscheiden, weswegen ei-
ne Theorie, derzufolge die Mutter bestraft und das Kind von all
dem verschont werden soll, an den Realitäten vorbeigeht.«

Feige (2019b, 36 ff.) diskutiert konkrete Vorschläge, Emp-
fehlungen an Bund und Länder, für eine weitere Entwick-
lung hinsichtlich einer Verbesserung der Situation von
Frauen und Kindern von Inhaftierten. So wird eine syste-
matische statistische Erhebung von Anzahl und Alter der
Kinder inhaftierter Personen gefordert.

»Die Entscheidungsbefugten der Gerichts- oder Verwaltungsver-
fahren sollen verpflichtend erläutern, inwiefern die Rechte der
Kinder im Verfahren berücksichtigt wurden und welche Kon-
sequenzen dies für die Urteilsfällung hatte. Dafür sollten – den
Empfehlungen des UN-Ausschusses für die Rechte des Kindes
folgend – gesetzliche Regelungen geschaffen werden« (Feige
2019 b, 36).

In den JVAs sollte in allen Bundesländern ein klarer und
verbindlicher menschenrechtlicher Rahmen implemen-
tiert werden, »die Verankerung eines familienorientierten
Leitbildes«. Die Angebote für Telefonkontakte und weitere
Möglichkeiten elektronischer Kommunikation sollten aus-
geweitet werden. »Innerhalb der JVAs sollte es eine An-
sprechperson geben, die den Kontakt zwischen Kindern,
den inhaftierten Eltern und gegebenenfalls weiteren Fami-
lienangehörigen gezielt fördert und unterstützt« (Feige
2019 b, 37).

3 Die Situation in den USA

Im internationalen Bereich, vor allem in den USA und
Großbritannien, liegen inzwischen deutlich mehr Studien
zur Situation von Frauen und Kindern von Inhaftierten
vor. Was die Diskussion in den USA betrifft, ist diese vor
allem auch vor dem Hintergrund der dortigen enorm ho-
hen Inhaftierungsrate zu sehen, die in den letzten Jahren
nur geringfügig zurückging. Nach wie vor hat das Land die
höchste Inhaftierungsrate international und damit relativ
auch die meisten von einer Freiheitsstrafe eines Angehöri-
gen betroffenen Familien. Gegenwärtig sind 2,3 Millionen
Einwohner von verschiedenen Formen einer Inhaftierung
in Mitleidenschaft gezogen. 4 % der Weltbevölkerung le-
ben in den USA, das Land hat aber gleichzeitig 25 % der
weltweiten Gefangenenpopulation. Etwa einer von vier
männlichen und eine von drei weiblichen Gefangenen ist
in den USA in Haft. Zwischen 620.000 und 730.000 Men-
schen werden jährlich aus dem Strafvollzug entlassen
(Duffin 2020). Die Hälfte aller erwachsenen Bürger, etwa
113 Millionen, haben gegenwärtig ein Familienmitglied,
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das in Haft ist oder in der Vergangenheit inhaftiert war
(Frd.us 2018; BBC 2018). Dabei beinhalten diese Zahlen
nicht die 4,6 Millionen Menschen, die unter Bewährungs-
aufsicht stehen. Landesweit steht einer von 37 Bürgern un-
ter irgendeiner Form von Überwachung durch das Krimi-
naljustizsystem (Bureau of Justice Statistics 2012).

Hagan & Dinovitzer (1999, 130) betonten bereits vor
Jahren, einige große Bundesstaaten der USA würden in-
zwischen gleich viel oder mehr Geld ausgeben, »to incar-
cerate young adults than to educate their college-age citi-
zens«. 52 % aller inhaftierten Männer und Frauen sind El-
tern (Sentencing Project), 75 % der inhaftierten Frauen
sind Mütter (Bureau of Justice Statistics 2000; Kajstura
2019). Die große Mehrheit der Inhaftierten hat eine
schlechte oder keine Ausbildung und ist arm (Bureau of
Justice Statistics 2003; Bohm & Haley 2017). Zwei Drittel
der inhaftierten Eltern, sowohl Väter als auch Mütter, ha-
ben keinen High-School-Abschluss (University of Wiscon-
sin Institute for the Research on Poverty, o.J.).

Die Konsequenzen der Inhaftierung eines Familien-
angehörigen auf den Rest der Familie werden gerade auch
hier nur wenig beachtet (University of Wisconsin Institute
for the Research on Poverty o.J., 137). Zahlreiche Studien
belegen, dass die Inhaftierung des Vaters die Wahrschein-
lichkeit erhöht, dass Kinder und Jugendliche später eben-
falls straffällig werden und in Haft kommen (vgl. Thorn-
berry 1997). Murray (2007, 55) spricht von einem »cycle of
punishment«. Die zunehmende Zahl von Kindern mit in-
haftierten Eltern in den USA birgt nach Miller (2006, 472)
die Gefahr in sich, dass dadurch »one of the largest at-risk
populations in the United States« geschaffen werde.

Nach Angaben von RT-Deutsch – Reuters (2016, 1) ist
bei über 5 Millionen Kindern und Heranwachsenden in
den USA ein Elternteil in Haft, mit teilweise »erschrecken-
den Auswirkungen der Inhaftierung« auf die Kinder. In-
nerhalb eines Zeitraums von 40 Jahren sei die Zahl der
Kinder, die während ihres Aufwachsens auf ihren Vater
verzichten mussten, weil dieser in Haft war, um rund
500 % gestiegen. All das wird jedoch in der Öffentlichkeit
in der Regel kaum beachtet, was vor allem auch damit zu-
sammenhängt, wer betroffen ist: 60 % der Verurteilten
sind Farbige, vor allem afroamerikanischen Ursprungs,
die einen Anteil von nahezu 40 % der Inhaftierten aus-
machen, obwohl ihr Anteil an der Bevölkerung bei weni-
ger als 14 % liegt. Einer von drei Schwarzen, die heute ge-
boren werden, muss nach dieser Entwicklung damit rech-
nen, dass er irgendwann in seinem Leben inhaftiert wird
(Mauer 2011). Erst vor wenigen Monaten wurde die Welt-
bevölkerung hinsichtlich des Umgangs der US-Polizei mit
der schwarzen Bevölkerung in Zusammenhang mit dem
Fall George Floyd konfrontiert.

Die Zahl der inhaftierten Frauen ist in den USA wie
international deutlich niedriger als die der Männer, sie
zeigt allerdings auffallende Merkmale. Die Zahl der weib-
lichen Inhaftierten ist doppelt so stark gestiegen, in den
letzten 40 Jahren um 834 %. Sie stellen damit den am
schnellsten wachsenden Teil der US-Gefangenenpopulati-
on dar. Die Zunahme ist bei afro-amerikanischen Frauen
doppelt so hoch als bei den weißen. Weibliche Inhaftierte
zeigen besondere Merkmale: Sie haben vor allem eine er-
höhte Missbrauchsgeschichte hinsichtlich körperlicher
und sexueller Misshandlung hinter sich, zeigen weiterhin
eine erhöhte Rate von HIV-Erkrankungen bzw. von Dro-
genabhängigkeit (The Sentencing Project 2018; Sawyer
2018). Die Hintergründe ihres straffälligen Verhaltens un-
terscheiden sich deutlich von denen der Männer und hän-
gen von ihrer spezifischen sozialen Position und den trau-
matischen Erfahrungen ab (Broidy & Agnew 2004; Ches-
ney-Lind 2004; Chesney-Lind & Shelden 2004). Ein Drittel
der inhaftierten Frauen ist lesbisch oder bisexuell im Ge-
gensatz zu 10 % der inhaftierten Männer mit entsprechen-
der sexueller Orientierung. Unter den jährlich entlassenen
Frauen und Mädchen ist der Anteil der Wohnsitzlosen
deutlich höher als unter den Männern (Kajstura 2019).

Diese hohen Inhaftierungsraten fördern erheblich ei-
ne soziale und wirtschaftliche Verarmung der betroffenen
Gemeinden und bedeuten eine enorme psychologische
Herausforderung für die Familien. Es entsteht ein Teufels-
kreis: Die Inhaftierung der Eltern trägt wesentlich zu einer
Traumatisierung der Kinder bei und erhöht damit die
Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Abweichungen,
Armut und Not und trägt somit zu erhöhten Inhaftierungs-
raten bei der nächsten Generation bei. Die neuerdings in
den USA festgestellte wachsende Arbeitslosigkeit und in
diesem Zusammenhang zunehmende Armut auch bei Wei-
ßen dürfte die Problematik noch verschärfen, vor allem
auch, weil soziale Hilfssysteme hier deutlich weniger aus-
geprägt vorhanden sind als etwa in Deutschland (Case &
Deaton 2020). Die gegenwärtige US-Politik trägt offen-
sichtlich wenig dazu bei, konstruktiv zu einer positiven
Wende beizutragen. Es fehlt ein Verständnis für die Pro-
blematik unterprivilegierter Bevölkerungsteile, auch der
Wille, sich damit zu beschäftigen. Kriminalpolitik wird
vorrangig für die Interessen der Regierenden benutzt.

Mehr als 2,7 Millionen Kinder in den USA haben einen
inhaftierten Elternteil, damit 1 von 28 Kindern. Die Unter-
schiede zwischen den einzelnen Ethnien sind allerdings
enorm. Bezogen auf die Herkunft ist eines von neun
(11,4 %) der Kinder aus afroamerikanischen Familien be-
troffen, eines von 28 (3,5 %) Kindern aus hispanisch-stäm-
migen Familien und eines von 57 (1,8 %) der Kinder aus
weißen Familien. Etwa 10 Millionen Kinder haben in den
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USA in ihrem Leben die Erfahrung mit einem inhaftierten
Elternteil machen müssen. Nahezu die Hälfte dieser Kin-
der waren noch keine 10 Jahre alt, als ihr Elternteil in Haft
kam (Pew Research Center 2020; Mauer et al. 2007). Inzwi-
schen liegen vor allem in den USA Studien vor, welche die
langfristigen traumatischen Folgen für die betroffenen
Kinder, deren erhöhte Wahrscheinlichkeit für eine eigene
spätere Inhaftierung, deutlich belegen (vgl. Mears & Sien-
nick 2016; Foster & Hagan 2016). Eine der ersten Studien
untersuchte bereits die schwierigen finanziellen Probleme
der Familien von Inhaftierten (Bloodgood 1928). Der Ein-
fluss der Inhaftierung eines Elternteils auf die Kinder
hängt deutlich von Kontextbedingungen ab, vor allem
dem Geschlecht des Kindes und dessen Lebensbedingun-
gen.

Die vorliegenden Forschungsergebnisse deuten über-
zeugend darauf hin, dass die Inhaftierung eines Elternteils
einen erheblichen Wendepunkt im Leben des Kindes dar-
stellt, der Auswirkungen hat nicht nur auf die Wahr-
scheinlichkeit eigenen straffälligen Verhaltens, sondern
ebenso auf das erreichbare Bildungsniveau, das zukünfti-
ge Einkommen und die Gestaltung intimer Beziehungen
(Hagan u. a. 2020). Die Forschung zeigt, dass Kinder von
inhaftierten Eltern im Laufe ihres Lebens fünfmal häufiger
selbst vor Gericht kommen als ihre Peers aus unauffälligen
Familien (Ogletree 2020). Die Inhaftierung des Vaters trägt
zu einer Stigmatisierung der Kinder bei, vor allem bei den
Gleichaltrigen und in der Schule, was oft zu Verhaltens-
problemen der Betroffenen und vermehrten Schulproble-
men führt (Miller 2006). In manchen afro-amerikanischen
Gemeinschaften ist die Gefangenenrate allerdings so
hoch, dass die Inhaftierung eines Elternteils geradezu
»normal« ist. Die Abwesenheit eines Elternteils aufgrund
einer Inhaftierung führt zu mehr Problemen als eine Ab-
wesenheit aus anderen Gründen (Geller et al. 2012). Ver-
nachlässigung und Misshandlung eines Kindes, die bei Al-
leinerziehenden aufgrund der Inhaftierung eines Eltern-
teils und dadurch ausgelöster Überforderung häufiger
vorkommt, spielen hinsichtlich späterem auffälligen und
vor allem auch straffälligen Verhalten eine wesentliche
Rolle (Tang 2019; Kury 2014).

Obwohl die Inhaftierungsrate bei Frauen deutlich
niedriger ist als bei Männern, bestätigen auch hier For-
schungsergebnisse, dass die Auswirkungen des Wegfalls
der Mutter auf die Kinder vielfach tiefgreifender sind, als
wenn der Vater in Haft kommt (Muftic u. a. 2016). Das Aus-
maß der Folgen des Ausfalls der Mutter bzw. eines Eltern-
teils wird stark von protektiven Faktoren moderiert wie et-
wa einer Unterstützung der Betroffenen durch die restliche
Familie bzw. professionellen sozialen Hilfsorganisationen
(Reeves & Heptinstall 2011). Wenn der Vater inhaftiert

wird, bleiben die Kinder in der Regel bei der Mutter. Wenn
dagegen die Mutter in Haft kommt, kommen die Kinder
vielfach zu den Großeltern oder zu Pflegeeltern bzw. in ein
Heim (Dallaire 2007 a; 2007b). In den USA droht in diesem
Zusammenhang vor dem Hintergrund des »Adoptions and
State Families Act« von 1997 ein Verlust der elterlichen Er-
ziehungsrechte. Wenn das Kind etwa innerhalb der letzten
22 Monate für mehr als 15 Monate in einer Pflegefamilie
war, verlieren die Eltern die Rechte am eigenen Kind. Die
Unterbringung in einer Pflegefamilie birgt erhöhte Gefah-
ren für eine delinquente Entwicklung der Kinder, ins-
besondere auch hinsichtlich eines sexuellen Missbrauchs
(Johnson & Waldvogel 2002). Die Inhaftierung eines El-
ternteils führt zu vermehrter Delinquenz und Depression
der Nachkommen, letzteres vor allem bei Mädchen. Diese
depressive Entwicklung beruht – wie differenzierte Ana-
lysen zeigen – oft auf Erfahrungen eines sexuellen Miss-
brauchs (Swisher & Shaw-Smith 2015). Störungen in den
Bindungserfahrungen der Kinder zu ihren Eltern haben
deutliche negative Auswirkungen auf die Entwicklung
und Fähigkeit der Kinder, später selbst gesunde Beziehun-
gen aufzubauen (Bowlby 1982; 1973).

Die Auswirkungen der Inhaftierung eines Elternteils,
vor allem etwa der Mutter, müssen allerdings im Zusam-
menhang mit weiteren negativen Kontextfaktoren gesehen
werden, es besteht keine lineare Beziehung (Dallaire
2007 a; 2007b). Es ist deshalb schwierig, die Auswirkun-
gen etwa der Inhaftierung der Mutter von anderen Fak-
toren zu isolieren, etwa Armut, Alleinerziehung, Erzie-
hungsmängeln, Drogenabhängigkeit, psychischen Proble-
men bzw. Krankheiten, Gewalt in der Familie oder der
Unterbringung in Pflegefamilien. Männer und Frauen
werden in unterschiedlichen Bereichen straffällig oder
sind vor unterschiedlichem Hintergrund drogenabhängig
(Broidy & Agnew 2004), was die Bedeutung solcher Varia-
blen unterstreicht. Armut, Missbrauch und psychische Be-
lastungen/Krankheiten spielen hinsichtlich auffälligen
Verhaltens bei Frauen eine zentrale Rolle. Einzelne Belas-
tungsfaktoren können zu negativem Verhalten bei den Be-
troffenen führen (Dallaire 2007 a; Miller 2006). Hanlon et
al. (2005) fanden etwa, dass die Inhaftierung von drogen-
abhängigen Müttern in städtischen Gebieten nicht zu einer
erhöhten Rate an Auffälligkeiten bei den Kindern führten,
wenn ein anderes Familienmitglied sich schon vor der In-
haftierung der Mutter wesentlich um das Kind gekümmert
hat und eine vertrauensvolle Beziehung zu diesem herstel-
len konnte. Dallaire (2007a) fand in ihrer Studie, dass in-
haftierte Mütter mehr inhaftierte Familienmitglieder hat-
ten als Männer. Ihre Kinder hatten eine 2,5mal höhere
Wahrscheinlichkeit, in Haft zu kommen, als die erwachse-
nen Kinder von inhaftierten Vätern.
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Vor allem wenn die Eltern-Kind-Beziehung vor der In-
haftierung eines Elternteils gut war, ist es wichtig, die Be-
ziehung durch häufige Besuche aufrecht zu erhalten, auch
durch Telefonkontakte. In den USA ist allerdings aufgrund
der Größe des Landes die Mehrheit der Inhaftierten relativ
weit entfernt von den Wohnorten der Familienangehöri-
gen untergebracht, und Telefonkontakte sind relativ teuer.
Über 50 % der in staatlichen Gefängnissen und über 40 %
der in Bundesgefängnissen untergebrachten Gefangenen
leben mehr als 100 Meilen von den Kindern entfernt (Mil-
ler 2006). Die Entfernungen sind bei einer Inhaftierung ei-
ner Mutter aufgrund der geringeren Zahl von Frauenge-
fängnissen noch größer. Mehr als die Hälfte der inhaftier-
ten Eltern in staatlichen Gefängnissen und nahezu die
Hälfte derjenigen in Bundesgefängnissen wurde vor die-
sem Hintergrund während der Haft nie von ihren Kindern
besucht (Sentencing Project 2018).

Kinder inhaftierter Eltern sind in den USA auch im
Kontext der dort herrschenden Kontroll- und Strafverfol-
gungspraxis vermehrt gefährdet, ihrerseits inhaftiert zu
werden. So greift die Kriminaljustiz auf breiter Ebene in
das Leben von Kindern und Jugendlichen ein, etwa in der
inzwischen weit verbreiteten Anwesenheit von Polizisten
in Schulen, vor allem in das der Kinder aus armen Famili-
en (Corley 2018). Watson (2020) berichtete Mitte 2020 von
einem Fall in einer US-amerikanischen Schule, bei wel-
chem Polizisten ein achtjähriges Kind in einer Schule ver-
hafteten und versuchten, ihm dabei Handfesseln anzule-
gen – was lediglich aufgrund der noch kleinen Hände
nicht möglich war. Der Junge hatte in einem Streit mit der
Hand auf eine Lehrerin eingeschlagen, ohne sie dabei al-
lerdings zu verletzen.

Nicht-konforme Jugendliche können im Rahmen von
Status Offences leicht in das Kriminaljustizsystem geraten,
vor allem wenn sie unterprivilegierten Familien angehö-
ren. Hierbei geht es um Verhaltensweisen, die nicht krimi-
nell sind, nur strafbar aufgrund des Alters des Täters. Es
handelt sich etwa um Schulschwänzen, Weglaufen von
Zuhause, Verletzung der Ausgangssperre bzw. Alkohol-
konsum (Tang 2019). Vor allem farbige Schüler und solche
aus benachteiligten Gemeinden unterliegen hier einer er-
höhten Kontrolle und damit der Gefahr, kriminalisiert zu
werden (Javdani 2019). Wie Studien zeigen konnten, sind
Kinder von inhaftierten Eltern, insbesondere wenn sie von
Peers stigmatisiert werden, einer höheren Gefahr aus-
gesetzt, auffälliges Verhalten zu entwickeln und damit in
ein polizeiliches Kontrollnetz zu geraten.

Gemeinden mit schwarzen Bewohnern sind im Ver-
gleich zu solchen mit weißen Bewohnern von einer sechs-
mal höheren Inhaftierungsrate betroffen (The Sentencing
Project 2018). Ihre Mitglieder machen nahezu 40 % der Ge-

fängnispopulation aus, obwohl sie nur 13,8 % der All-
gemeinbevölkerung umfassen (Gramlich 2020). Auch Tur-
ney & Lanuza (2017, 1314) betonen, »... high incarceration
rate in the United States has transformative, intergenera-
tional consequences«. Die soziale Bewegung, welche nach
der Veröffentlichung der Tötung des Schwarzen George
Floyd durch einen weißen Polizisten entstand, macht die
Brutalität der Polizei deutlich und die enorme Ungleich-
heit im Umgang mit Schwarzen im Kriminaljustizsystem.
Einer von drei schwarzen Männern und eine von 18
schwarzen Frauen waren oder sind gegenwärtig inhaftiert,
im Gegensatz zu einem von 19 weißen Männern bzw. einer
von 111 weißen Frauen. Nahezu die Hälfte der Gefangenen
in Staatsgefängnissen wurde wegen nicht-gewalttätigen
Taten inhaftiert (The Sentencing Project 2017; 2018; Petit
& Western 2004). Schwarze werden im Rahmen von Straf-
verfolgungsmaßnahmen zweimal so oft erschossen bzw.
getötet als Weiße, das sind 1.254 Menschen seit 2015 (Vera
Institute of Justice 2020).

Die unverhältnismäßig große Zahl von Schwarzen, die
in Haft sind oder inhaftiert waren und vorbestraft sind, hat
einen erheblichen Einfluss auf ihre Gemeinden wie auch
ihre Familien, hat eine Auswirkung auf die Zahl der Al-
leinerziehenden, auf die Langzeitarbeitslosigkeit, Entrech-
tung und die breite Armut (Mauer & Chesney-Lind 2002).
Das hohe Maß an sozialer Ungleichheit in den USA drückt
sich etwa auch darin aus, dass 1 % der Bevölkerung 43 %
desWohlstands besitzt, wobei 2018 gleichzeitig nahezu 40
Millionen oder nahezu 12 % der Bevölkerung unterhalb
der Armutsgrenze lebte – somit einer von acht Bürgern
(United States Census 2019; Pew Research Center 2020;
Inequality Org 2019)1. Weitere 30 % der Bevölkerung hat
ein niedriges Einkommen, d. h. verdient etwa doppelt so
viel wie der von der Armutsgrenze vorgegebene Betrag
(United States Census Bureau 2018). 41 % der Kinder leben
in den USA in Familien mit niedrigem Einkommen und
19 % sind arm – damit nahezu jedes fünfte Kind (Univer-
sity of Michigan Poverty Solutions 2020; National Center
for Child Poverty 2018). Dieser Anteil ist zweimal höher bei
Schwarzen (20,8 %) als bei Weißen (10,8 %).

Die Reaktionen auf diese relativ hohe Armutsquote
reichen von Präsident Johnson’s »War on Poverty« in den

1 Armut wird in den USA in den Federal Poverty Guidelines definiert,
die jedes Jahr vom Department of Health and Human Services heraus-
gegeben werden. Diese werden verwendet, um die Berechtigung für
Förderprogramme des Bundes zu bestimmen. So gilt 2020 eine vier-
köpfige Familie dann als arm,wenn ihr jährlichweniger als 26.200US-
Dollar zur Verfügung stehen; https://aspe.hhs.gov/2020-poverty-gui
delines. Von wissenschaftlicher Seite wird in der Regel der doppelte
Betrag als Maßstab für Armut vorgeschlagen.
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1960er Jahren über den »War on the Poor« (Gans 1996; Fox
Piven 2020) bis zur gegenwärtigen Entwicklung hin zu ei-
ner steigenden Kriminalisierung von Armut und Rasse
(Edelman 2020; Hinton 2017; Yungman 2019). Wacquant
(2009, 43) betont in diesem Zusammenhang,

»... that the downsizing of the social-welfare sector of the state
and the concurrent upsizing of its penal arm are functionally
linked, forming, as it were, the two sides of the same coin of
state restructuring in the nether regions of social and urban spa-
ce ...«.

Nach ihm ist diese Entwicklung ein Rückschlag nach der
noch eher progressiven Entwicklung der 1960er und
1970er Jahre und ziele darauf ab, Sozialhilfeempfänger in
Jobs mit Armutslöhnen zu drängen. Die USA haben nach
ihm

»... established a ›single carceral continuum‹ between the ghetto
and the prison system in a ›self-perpetuating cycle of social and
legal marginality‹ with devastating personal and social conse-
quences« (Wacquant 2000, 66).

Die zunehmende Kriminalisierung von Armut entwickelte
sich in einer Kombination von Praktiken der Kriminal-
justiz und Sozialpolitik. Ungleiche Praktiken der Krimi-
naljustiz können festgestellt werden beispielsweise in
Unterschieden hinsichtlich der Verhängung von Arrest,
hinsichtlich Polizeigewalt, Inhaftierungsraten, Polizei-
Shootings und der ungleichen Zusammensetzung nach
Rassen bei den Inhaftierten in den Todeszellen. Steven-
son (2014) popularisierte diese Ergebnisse bei Laien und
Professionellen. Die Sozialisation der Kinder, die in sol-
chen Gemeinden aufwachsen, in denen die meisten Fami-
lien Mitglieder haben, die im Gefängnis sind oder waren,
findet durch Eltern und Familienmitglieder statt, die
selbst ständig in der Gefahr leben, durch die Polizei fest-
genommen zu werden, somit in einer Atmosphäre der Be-
lagerung (vgl. Goffman 2014).

Diese polizeilichen Vorgehensweisen sind verbunden
mit Praktiken der Sozialpolitik. Verhaltensweisen der Ar-
men wie Betteln oder Schlafen auf der Straße werden kri-
minalisiert, die Kosten für Kaution und Gerichtsverfahren
übersteigen oft das Einkommensniveau der Betroffenen.
Eine Verurteilung wegen Drogendelikten etwa hat lebens-
lange Folgen für die Sanktionierten und ihre Familien. In
den Vereinigten Staaten enthalten Bewerbungsformulare
eine Standardfrage zu erfahrenen Verurteilungen, wo-
durch die Beschäftigungsmöglichkeiten nach der Entlas-
sung drastisch reduziert werden. Jede Person, die wegen
eines Drogenvergehens verurteilt wurde, verliert lebens-
lang Sozialleistungen, einschließlich finanzieller Zuwen-
dungen, ein Recht auf Lebensmittelmarken und den Zu-

gang zu geförderten Wohnungen für Bürger mit niedrigem
Einkommen (Mauer & McCalmont 2003). Hinzu kommt die
ständige Drohung, die Wohnung räumen zu müssen (Des-
mond 2006). Eine Verurteilung wegen Felony bedeutet
vielfach den Verlust elterlicher Rechte (Brown & Bargainer
2018). Auf diese Weise trägt diese politische Praxis zu ei-
nem Teufelskreis bei: Armut ist sowohl ein Prädiktor für
eine Inhaftierung als auch ein Ergebnis der Inhaftierung;
sie zerstört Wohlstand und schränkt die Beschäftigungs-
möglichkeiten ein (Sayer & Wagner 2020). Eine Inhaftie-
rung betrifft vor allem die Armen, hier vor allem wiederum
Frauen, Kinder und Minderheiten überproportional. Diese
Erfahrung der andauernden Gefahr eines staatlichen de-
struktiven Eindringens in die Familien und Gemeinschaf-
ten – insbesondere der Afroamerikaner – mittels Straf-
maßnahmen anstelle eines erweiterten Zugangs zu medi-
zinischen, psychischen Gesundheits- und Sozialdiensten
hat inzwischen wesentlich zur Entwicklung der »Black
Lives Matter-Bewegung« beigetragen.

Die Bedeutung von Sozialisationsfaktoren, den Bedin-
gungen in der Herkunftsfamilie der Kinder als auch den
Lebensbedingungen in der Gemeinde hinsichtlich der Ent-
wicklung von Fehlanpassungen, körperlichen und psy-
chischen Problemen als auch Kriminalität, wurde vor al-
lem auch in den umfangreichen Umfragen zu »Adverse
Childhood Experience – ACE«, die auch in Gefängnissen
durchgeführt wurden, mehrfach belegt. Neben verschie-
denen negativen Kindheitserfahrungen wie körperliche,
sexuelle, emotionale Misshandlung, Vernachlässigung,
Drogenmissbrauch bzw. psychische Erkrankungen in der
Herkunftsfamilie und Trennung der Eltern wurde auch
nach der Inhaftierung eines Elternteils gefragt. Die we-
sentlichen Ergebnisse zeigen auch hier, dass ungünstige
Kindheitserfahrungen weit verbreitet sind, dass einzelne
ungünstige Ereignisse oft zusammen auftreten, vor allem
aber auch, dass die Auswirkungen von deren Umfang,
dem gleichzeitigen Auftreten mehrerer ungünstiger Fak-
toren abhängen. Das Centre for Disease Control (2020, 1)
betont, dass Störungen in der Familie, vor allem auch Kin-
desmisshandlung »... have a tremendous impact« auf die
lebenslange Entwicklung der betroffenen Kinder hinsicht-
lich Gesundheit und psychischen Problemen. Minderhei-
tenfamilien und Arme müssen sich mit Umständen aus-
einandersetzen, die in viel höherem Maße hohe ACE-
Scores bewirken. Die Ergebnisse der Untersuchungen zu
ACE sind inzwischen vor dem Hintergrund einer umfang-
reichen Literatur in den USA recht weit verbreitet, können
somit auch in Bildungseinrichtungen, sozialen Hilfesyste-
men und in der Strafjustiz kaum noch übersehen werden.
Es entwickelte sich in diesem Kontext eine soziale Bewe-
gung, die das Verständnis von Kindererziehung und die

294 Helmut Kury und Annette Kuhlmann



Bedeutung von Sozialisationsstörungen mit deren lang-
fristigen physischen und psychischen Folgen betont (Ste-
vens 2017). Angeheizt wird die Problematik durch die in
neuester Zeit steigende Arbeitslosigkeit auch in der wei-
ßen Arbeiterklasse (Case & Deaton 2020).

Die Bedeutung der ACE-Studien liegt vor allem auch
darin, dass deren Ergebnisse deutlich machen, dass weni-
ger einzelne Faktoren eine abweichende Entwicklung aus-
lösen, vielmehr die Kombination und das Zusammentref-
fen mehrerer ungünstiger Faktoren. Die Inhaftierung eines
Elternteils kann bei günstigen Umweltfaktoren abgefedert
werden, erst das Zusammentreffen mit weiteren ungüns-
tigen Bedingungen wie Stigmatisierung, Armut, Isolierung
oder mangelnde Unterstützung führt zu Bedingungen, die
weiteres abweichendes Verhalten auslösen können. Es
zeigte sich, dass Kinder inhaftierter Eltern drei- bis fünf-
mal höhere ACE-Werte aufwiesen als die Vergleichsgrup-
pe (Boch u. a. 2019; Turney 2018).

4 Diskussion

Die negativen Auswirkungen der Inhaftierung eines El-
ternteils auf die Familien, vor allem auch auf die Kinder,
konnten in internationalen Studien weltweit immer wieder
deutlich gezeigt werden, so etwa in Großbritannien (Mur-
ray 2007; Murray u. a. 2014), den Niederlanden (Van de
Rakt u. a. 2012), Dänemark (Wildeman & Andersen 2017),
Australien (Flynn & Eriksson 2017; Besemer u. a. 2018; Far-
rell 1998) oder Deutschland (Kern 2002; Feige 2019; Thiele
2016). Wenn etwa Cunningham (2001, 35) betont, es sei
Zweck der Freiheitsstrafe, den Täter, nicht aber seine Kin-
der zu bestrafen, weist er auf ein zentrales Problem hin.
Sind allerdings Kinder vorhanden, zu denen der Täter
Kontakt hat, ist eine Mitbestrafung dieser letztlich kaum
zu vermeiden, lediglich sind die Auswirkungen abzumil-
dern. Walter (1999, 134) fordert in diesem Zusammenhang
hinsichtlich der Inhaftierung von Müttern mit Kindern zu
Recht die Suche nach Alternativen, beide in Freiheit zu
belassen. Der geschlossene Strafvollzug belastet und zer-
stört teilweise familiäre Beziehungen, belastet vor allem
auch die kommende Generation, stellt damit auch die Re-
sozialisierungsideologie des Freiheitsentzuges insgesamt
in Frage. Alternativen zeigen deutlich, dass er – ohne die
Innere Sicherheit zu gefährden – erheblich reduziert wer-
den könnte (Galli 2020). Da die Politik an Wählerstimmen
interessiert ist, kommt der Aufklärung der Öffentlichkeit
eine erhebliche Bedeutung zu.

Die weitgehend übersehenen negativen Auswirkun-
gen der Freiheitsstrafe auf die Angehörigen Inhaftierter
stellen diese Sanktion zusätzlich in Frage. Kaiser u. a.

(1992, 532) betonten bereits vor nahezu 30 Jahren zu
Recht, es werde

»... in der offiziellen Diskussion immer noch zu wenig erörtert,
dass und wie stark Familien von Straffälligen im Gefolge der Tat
und ihrer Konsequenzen psychisch, sozial und ökonomisch in
Mitleidenschaft gezogen werden. Hier besteht ein umfangreicher
Bedarf für integrierte soziale Hilfe vor dem, während des und
nach dem Vollzug.«

Die Forderung gilt heute nach wie vor. Die Kriminalpolitik,
vor allem auch die Sanktionierung von Straftätern, sollte
deutlich mehr die Nebenwirkungen des Strafvollzuges be-
achten, will man eine wirksame Resozialisierung der Täter
erreichen. Nach § 2 des Strafvollzugsgesetzes ist es vor al-
lem Aufgabe der Freiheitsstrafe, dessen Ziel, den Gefange-
nen zu befähigen, »künftig in sozialer Verantwortung ein
Leben ohne Straftaten zu führen«. Hierbei spielen – wie
die internationale Forschung übereinstimmend zeigt – vor
allem Familienangehörige eine wesentliche Rolle (Thiele
2016).

Die Kriminalpolitik und Strafvollzugspraxis muss ge-
genüber den hier anstehenden Fragen sensibler werden
und die Bedeutung der Problematik erkennen. Walter
(1999, 129) betonte noch vor über 20 Jahren:

»Welche Daten zum Strafvollzug erhoben und aufbereitet wer-
den, hängt von den theoretischen Vorverständnissen und den
daraus abgeleiteten Wichtigkeitsvorstellungen ab. Diese zentrie-
ren sich bislang auf die Vollzugsverwaltung und die Gefange-
nen, kaum auf die Menschen, deren Schicksal durch das eines
Gefangenen weitgehend mitbestimmt wird.«

Vor allem muss auch die kriminologische Forschung in
dem Bereich intensiviert werden. Thiele (2016, 44) betont
zu Recht, Ehe und Familie seien innerhalb zweier Funktio-
nen wichtig: »Sie sind wichtigstes Bindeglied des Gefange-
nen zur sozialen Wirklichkeit außerhalb des Gefängnisses
und für den entlassenen Straftäter Ausgangspunkt zur Lö-
sung von Inhaftierungsfolgeproblemen.«

Im Rahmen kriminologischer Forschung sind etwa
weiter Fragen zu klären wie: unter welchen Bedingungen
die Abwesenheit eines Elternteils infolge Inhaftierung
welche negativen Auswirkungen auf die Sozialisation von
Kindern hat, welche Rolle die Kontakte vor der Inhaftie-
rung, das Geschlecht der Inhaftierten bzw. der Kinder
spielen, wie diese Wirkungen bei unterschiedlichem Alter
der Kinder ausfallen, ob die Wirkungen vom Delikt des In-
haftierten abhängen, welche Bedeutung die eine Inhaftie-
rung begleitenden Sozialisationsbedingungen bzw. wei-
tere Familienangehörige haben. Letztlich ist vor allem
auch weiter zu prüfen, wie Schäden für die Nachkommen
durch die Gestaltung der Freiheitsstrafe – etwa Besuchs-
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möglichkeiten – verringert werden können, welche Rolle
vor allem auch der Vollzugsdienst bei der Gestaltung von
Haft und Kontakten nach außen spielen (Ramsbrock 2020)
und wie ein alternatives Vorgehen politisch und vollzugs-
praktisch umgesetzt werden kann. In den einzelnen Bun-
desländern zeigen sich hier ja deutliche Unterschiede
(Thiele 2016).

Vor allem muss auch die Öffentlichkeit mehr über die
Problematik informiert werden, da Politik sich vorwiegend
an den Vorstellungen der Bürger ausrichtet. Hier kann
auch die Kriminologie eine wesentliche Rolle spielen.
Dass ein möglichst hartes Vorgehen gegen Straftäter letzt-
lich in eine Sackgasse führt, zeigt gerade auch die Ent-
wicklung in den USA (vgl. Kury u. a. 2009). Die Inhaftie-
rung eines Elternteils trägt – wie die internationale For-
schung deutlich zeigt – wesentlich zu einem Abweichen
in kriminelles Verhalten der Kinder bei. Straffälliges Ver-
halten wird somit eher an die nächste Generation weiter-
gegeben als beendet.
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